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Statistisches Anschauungsmaterial
zu den Konkordats- und den Einbiirgerungsfragen

Von Dr. K. Naegel:, Ziirich

Die vom Eidgendssischen Statistischen Amt auf Ansuchen der Konferenz der
kantonalen Armendirektoren erstellte und von dieser Konferenz im Drucke heraus-
gegebene Ubersicht iiber die Verteilung der Kantonsbiirger nach Heimat- und
Wohnkantonen und die Zusammensetzung der Wohnbevélkerung der Kantone aus
Kantonsbiirgern und Nichtkantonsbiirgern gewihrt zahlreiche Einblicke in den
gegenwirtigen Stand der Dinge und ihre Entwicklung seit dem Jahre 1850, dem
ersten eidgenossischen Volkszihlungsjahre. Den Angaben iiber die Verteilung der
Biirger der einzelnen Kantone je auf alle andern Kantone liegen die Erhebungen
der Jahre 1850, 1900, 1910, 1920, 1930, 1941 zugrunde. Uber die gleiche Zeit und
auBlerdem iiber die Volkszdhlungsergebnisse der Jahre 1860, 1870, 1880, 1888 er-
strecken sich die Angaben betreffend die Zusammensetzung der Wohnbevélkerung
der Kantone aus Kantonsbiirgern und Nichtbiirgern. Neben den absoluten Zahlen
sind die gegenseitigen Zahlenverhiltnisse in Promille angegeben.

Die Zusammenstellungen sind ohne weitere Bearbeitung lehrreich, weil sie,
die im allgemeinen ja wohl bekannten Vorginge der Bevilkerungsverschiebung,
-vermehrung und -vermischung, in bestimmten Zeitabstinden festgehalten, ein-
zeln widerspiegeln ; sie kénnen aber auch als Ausgangspunkte zu weitern Feststel-
lungen dienen, die bei Behandlung der schwebenden Konkordats- und Einbiirge-
rungsfragen moglicherweise forderlich sind.

Bei der armenfinanzlichen Betrachtung der Bevolkerungsvorgiange wird leicht
der Blick nur auf die Durchdringung der Einwohnerschaft eines Kantons durch
Biirger der anderen Kantone gelenkt, der Besetzung der andern Kantone durch
die Biirger des eigenen dagegen weniger oder gar keine Beachtung geschenkt.
Diese beiden Seiten der Sache gehoren aber zusammen. Es ist besonders zu be-
griiBen, daB die vorliegende statistische Arbeit gerade hieriiber erschiépfende



Angaben liefert. Im letzten Volkszédhlungsjahre, 1941, war die Zahl der kantons-
fremden Niedergelassenen bei acht Kantonen hoher als diejenige ihrer Biirger in
den andern Kantonen. Es kamen je auf einen Kantonsbiirger in den andern Kan-
tonen beim Kanton:

Solothurn 1,4 kantonsfremde Niedergelassene (49 720 zu 68 931)
Basel-Land 1,4 . - (30834 ,, 42041)
Neuenburg 1,6 . . (32454 ,, 52400)
Zug 1,9 i . (11 564 ,, 21 182)
Waadt 2,5 " = (46 465 ,, 118 517)
Basel-Stadt 2,6 ’ N (25256 ,, 66 145)
Ziirich 3,3 » " (88 224 ,, 289 026)
Genf 11,6 . " (7089 ,, 82543)

Bei den andern 17 Kantonen und Halbkantonen ist das Zahlenverhiltnis
umgekehrt. Es kamen im Jahre 1941 je auf einen im Kanton niedergelassenen
Biirger der andern Kantone beim Kanton:

Thurgau 1,1 Kantonsbiirger in den andern Kantonen (63 495 zu 71 774)
St. Gallen 1,2 ” v . . (93 091 ,, 107 306)
Graubiinden 1,2 & % 55 54 - (23474 ,, 27710)
Luzern 14 . N, ' . (51 030 ,, 69 922)
Obwalden 1,4 . N ' . (5419 ,, 7412)
Schaffhausen 14 . v . . (22916 ,, 26 147)
Uri 1,5 ’ s 3y ' ’ ( 6969 ,, 10299)
Glarus. 1,8 5 P s - (10 846 ,, 19 587)
Wallis 1,8 ' s v ' (11 383 ,, 20 637),
Schwyz 1,9 . f B9 s i (18 062 ,, 34 340)
Aargau 1,9 ' s ’ ' (73 759 ,, 140 739)
Tessin 1,9 ’s 5 e ’ o (13 591 ,, 26 580)
Freiburg 2,0 ’ = . . (26 100 ,, 52 489)
Nidwalden 2,1 ’ v . ' ( 5392 ,, 11328)
Appenzell A.-Rh. 2,6 - — i - (16 413 ,, 41 861)
Bern 2,9 - s o ' , (112008 ,, 320 768)
Appenzell I.-Rh. 9,4 ” T - ,». (1685, 15913)

Die beiden Gruppen gehen in ihren duBersten Punkten (Genf mit 11,6 kan-
tonsfremden Niedergelassenen auf einen Kantonsbiirger in den andern Kantonen
und Appenzell I.-Rh. mit 9,4 Kantonsbiirgern in den andern Kantonen auf jeden
im Kanton ansissigen Biirger der andern Kantone) weit auseinander. Die beiden
Punkte stehen aber auch von den im gleichen Rahmen mit ihnen erscheinenden
andern Gréflen so weit abseits, daB sie nicht als Regel bildend gelten kénnen. Die
andern GrofBen der beiden Reihen kommen sich trotz der auch unter ihnen beste-
henden erheblichen Abstinde (von 1,4 bis 3,3 und von 1,1 bis 2,9) sehr viel niher.
In Ubereinstimmung damit ist denn auch das Armenpflegekonkordat nicht etwa
nur bei den Kantonen der zweiten Gruppe, sondern an beiden Orten gleichméafBig
je zur Halfte, bei Gruppe 2 sogar mit einem kleinen Ubergewicht, vertreten; und
es ist im Hinblick hierauf die Annahme gestattet, dal die dem Beitritt entgegen-
stehenden Hindernisse sogar ohne Bundeshiilfe nicht durchwegs uniiberwindliche
seien. Fiir die zur zweiten Gruppe gehorenden Kantone wiirde sich der Beitritt
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aller Voraussicht nach finanziell giinstig auswirken, so dal} es eigentlich verwun-
derlich ist, wenn immer noch elfeinhalb Kantone sich fernhalten und ihre nach
der letzten Volkszéhlung in andern Kantonen anséssigen rund 430 000 Biirger
gegeniitber den rund 866 000 auswirtigen Biirgern der Konkordatskantone min-
deren Rechtes bleiben lassen.

Die Sachlage wird unter anderen Gesichtspunkten auch noch durch zwei wei-
tere Abschnitte der statistischen Ubersicht beleuchtet. Es handelt sich einerseits
um das Zahlenverhiltnis der Wohnbevélkerung der einzelnen Kantone zu ihren
in den andern Kantonen wohnhaften Biirgern und anderseits um dasjenige der
kantonsfremden schweizerischen Einwohnerschaft der Kantone zu ihrer gesamten
Wohnbevolkerung, je in Promille dargestellt (Volkszédhlung 1941).

Die folgenden Zahlen zeigen, der Gr68e nach geordnet,

1. wie viele in der iibrigen Schweiz wohnhafte Kantonsbiirger auf je 1000
Einwohner der Kantone kommen:

Genf 40,64 Zug 315,58 Schafthausen 486,26
Ziirich 130,80 Solothurn 320,89 Schwyz 515,98
Waadt 135,31 Baselland 326,43 Thurgau 519,64
Wallis 139,14 Luzern 338,43 Aargau 520,36
Basel-Stadt 148,60 Freiburg 345,20 Glarus 563,31
Tessin 164,19 Obwalden 364,40  Nidwalden 652,98
Graubiinden 216,07 St. Gallen 374.93 Appenzell A.-Rh. 935,32
Neuenburg 275,27 Uri 377.22  AppenzellI.-Rh. 1189,04
Bern 440.06

2. wie viele kantonsfremde schweizerische Einwohner auf je 1000 Einwohner
ihres Wohnkantons fallen:

Wallis 76.75 Obwalden 266,92 Schaffhausen 426,17
Tessin 83.96 Schwyz 271,38 Zirich 428,50
Appenzell I.-Rh. 125,91 Aargau 272,71 Neuenburg 444 .44
Bern 153,66 Nidwalden 310,81 Solothurn 444 88
Freiburg 171,65 Glarus 311,93 Basel-Land 445,07
Graubiinden 183,04 St. Gallen 325,26 Thurgau 459,70
Luzern 246,99 Waadt 345,13 Genf 472,06
Uri 255,26 Appenzell A.-Rh. 366,72 Zug 578,06

Basel-Stadt 389,18

Auch hier ergibt sich die Tatsache, dal bei anndhernd gleichen Verhaltnissen der
eine Kanton dem Konkordat angehort, der andere nicht, und daBl Kantone mit
sehr unterschiedlichen Verhiltnissen im Konkordate vereinigt sind. Nicht zu iiber-
sehen ist, daB bei der Wohnbevolkerung hier auch die Auslinder mit inbegriffen
sind.

Die auf die Vergangenheit zuriickgreifenden Angaben der Statistik geben
ein eindrucksvolles Bild von der bisherigen Entwicklung der Dinge, sowohl iiber
das Zahlenverhéltnis von Biirgern und Nichtbiirgern als auch iiber dasjenige der
Biirger unter sich. Unsere Ausfiihrungen miissen sich auf die Anfangs- und End-
punkte der 91jihrigen Entwicklung beschrinken, obschon auch die Zwischenzeit
zu besonderen Hinweisen mannigfachen Anlafl béte.
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Die Kantone wicsen im Jahre 1941 auf je 100 im Heimatkanton ansissige
Kantonsbiirger folgende Zahlen von kantonsfremden schweizerischen Einwohnern
auf:

1. J. 1941 i. J. 1850 i. J. 1941 i. J. 1850

Zug 154 gegeniiber 15,5 Glarus 48,8 gegenitber 3,4
Genf 126,9 . 22,9 Nidwalden 47,0 . 5,1
Thurgau 95,4 . 7,1 Schwyz 38,9 ’ 3,4
Basel-Land 88,9 . 17,9 Obwalden 37,7 ’ 52
Neuenburg 86,2 ' 47,3 Uri 35,5 ' 4,8
Solothurn 84,3 - 7,3 Luzern 34,0 -
Zirich 83,2 . 4.8 Aargau 30,8 v 3,1
Schafthausen 80,5 - 7,2 Graubiinden 24.6 - 3,8
Basel-Stadt 741 100,6 Freiburg 21,2 . 8,1
Appenzell A.-Rh. 60,5 ’ 8,5 Bern 18,6 . 4,2
Waadt 58,0 ' 9,7 Appenzell I.-Rh. 14,7 . 2,1
St. Gallen 53,1 ’ 10,2 Tessin 114 ’ 0,5
Wallis 8,6 - 1,5

Als einziger Kanton, der im Jahre 1850, im groBen Gegensatze zu allen iibri-
gen Kantonen, mehr kantonsfremde schweizerische Einwohner als ansissige Kan-
tonsbiirger aufwies, tritt Basel-Stadt hervor. Die auffallende Erscheinung erklirt
sich dadurch, daf3 Basel-Stadt damals gegentiber 11 473 nichtbaslerischen Schwei-
zern nur 11 406 Kantonsbiirger beherbergte. Von 1850 bis 1941 hat Basel die Zahl
seiner ansissigen Biirger von 11 406 auf 88 888 vermehrt, so daf3 die Zahl dieser
Biirger die der niedergelassenen iibrigen Schweizer nun um ein Viertel iiberragt.

In dhnlicher Weise, wenn auch nicht im gleichen AusmaBe wie bei Basel-
Stadt stellte und stellt sich die Einbiirgerungsfrage auch fiir alle andern Kantone.
Sie gehort mit zu den offenen Fragen der interkantonalen Armenpflege. Die vor-
liegende Statistik liefert auch nach dieser Richtung Anhaltspunkte, indem sie
iiber die Entwicklung der Biirgerzahlen im Laufe der Jahrzehnte Aufschluf3 gibt.
Unsere Darstellung muB sich auch hier unter Weglassung der Zwischenstationen
auf die Anfangs- und Endpunkte der Entwicklung beschrinken.

Die Kantone haben die Zahl ihrer Biirger durchwegs vermehrt, weisen aber
hinsichtlich des MaBes dieser Vermehrung unter sich groBe Unterschiede auf. Bei
den Ursachen dieser Ungleichheit spielen zweifelsohne die Einbiirgerungsgesetz-
gebung und deren Handhabung eine betrichtliche Rolle. Schon die prozentuale
Vergleichung der Einbiirgerungsziffern vermag daher einen Fingerzeig zu geben,
wo etwa eingesetzt werden konnte. Von 1850 bis 1941 hat die Gesamtzahl seiner
im Kanton und anderswo in der Schweiz wohnhaften Biirger vermehrt der Kanton

Glarus von 31949 auf 41830 um 9881 = 30,99,
Tessin , 110870 ,, 145832 ,, 34962 = 31,69
Waadt , 190834 , 250906 ,, 60072 = 31,59
Graubiinden , 86365 ,, 123004 ,, 36639 = 4249,
Thurgau , 04638 , 138318 , 43680 — 46,29
Schafthausen , 35069 , 53227 ,, 18158 = 51,89,
Zug ., 16258 ,, 25325 9067 = 55,89,
Appenzell A.-Rh. , 43346 ,, 68963 ,, 25617 = 56,89,
Aargau » 207379 ,, 329949 ,, 122570 = 59,19

Obwalden » 13830 ,, 218056 ,, 8275 = 61,29,



Luzern von 135 831 auf 219917 um 84086 = 61,99,
Basel-Land , 44811 ,, 78127 ,, 33316 = 74,39
Genf , 41338 ,, 72129 ,, 30791 = 74,59
Ziirich ,, 248388 ,, 435757 ,, 187369 = 75,49,
Schwyz , 45658 ,, 80664 ,, 35006 =" 176,69
. St. Gallen , 159804 ,, 282511 ,, 122707 = 76,89,
Freiburg , 94201 , 175543 , 81342 = 86,39,
Solothurn ) 70271 ,, 131437 ,, 61166 = 87,09
Neuenburg ,» 49436 ,, 93233 ,, 43797 = 88,69
Nidwalden . 11882 ,, 22876 ,, 10994 = 92,59,
Wallis ,» 79316 ,, 153480 ,, 74164 = 93,59,
Bern ,, 470165 ,, 925880 ,, 455715 = 96,99,
Uri , 14755 ,, 29892 ,, 15137 = 102,69,
Appenzell T..Rh.  ,, 12107 , 27400 ,, 15293 = 126,3%
Basel-Stadt , 12366 ,, 114144 ,, 101778 = 823,09,

Bei diesen Ergebnissen handelt es sich keineswegs nur um die Einbiirgerung von
Schweizern, sondern spielt jedenfalls auch die Einbiirgerung von Auslindern eine
nicht unbetrichtliche Rolle. Zieht man ferner die Linge der Zeit in Betracht, itber
die sich die Einbiirgerungen erstrecken, so wird man schon sagen diirfen, die Biir-
gerverbiande bediirfen groBenteils einer viel rascheren Bluterneuerung, wenn sie
nicht absterben sollen. Es wire ein hiibsches, allerdings kaum zu erwartendes
Zusammentreffen, wenn die eidgenéssische Statistik anldBlich ihrer Hundertjahr-
feier feststellen konnte, dafl alle Kantone die Zahl ihrer Biirger auf 1009, ihres
Bestandes von 1850 gebracht haben. Die gute, althergebrachte Einrichtung des
Gemeinde- und Kantonsbiirgerrechtes mufl beweglicher gemacht werden, wenn
sie den heutigen Bevélkerungsverhiltnissen Stand halten soll. Diese richten sich
nicht nach ihr, sie muB sich nach ihnen richten. Je mehr Leute und je linger sich
diese aullerhalb ihres Heimatkantons in andern Kantonen aufhalten, um so mehr
muB dafiir gesorgt werden, da@ sie dort nicht nur im Bedarfsfalle auf irgend einem
Wege Unterstiitzung, sondern daB sie dort ohne grof3e Hindernisse auch ein neues
Heimatrecht finden kénnen. Die Statistik zeigt, wie sich die vor 91 Jahren noch
fast vollig geschlossene Biirgergemeinde im Laufe der Jahrzehnte unaufhaltsam
mehr und mehr zerstreut hat. Im Jahre 1850 machten mit Ausnahme von Basel-
Land und Thurgau die in andern Kantonen wohnhaften Biirger noch nirgends
auch nur 109, der gesamten Biirgerschaft aus. Die Zahlen gingen von 9,7%,
(Neuenburg) bis 0,89, (Wallis). Basel-Land hatte 12,8, Thurgau 14,19, auswir-
tige Biirger. Im Jahre 1941 verzeichnen die Kantone folgende Prozentzahlen aus-
wirts in der Schweiz wohnender Biirger: Genf 9,8, Wallis 13,5, Waadt 18,6,
Tessin 18,9, Zirich 20,3, Basel-Stadt 22,1, Graubiinden 22,5, Freiburg 29,9
Luzern 31,8, Obwalden 34, Uri 34,5, Neuenburg 34,8, Bern 35, Solothurn 37,8,
St. Gallen 38, Basel-Land 39,5, Aargau und Schwyz je 42,6, Zug 45,7, Glarus 46,
Schaffhausen 49,2, Nidwalden 49,5, Thurgau 51,9, Appenzell I.-Rh. 58,1, Appen-
zell A.-Rh. 60,7. Im ganzen wohnten schon im Jahre 1941 fast 1,3 Millionen
Schweizer in andern als ihren Heimatkantonen, ein iiberreiches, fruchtbares Feld
fiir die Betatigung einer gesunden, guten Einbiirgerungspraxis!

Durch die vermehrte Einbiirgerung wird allerdings nicht verhindert, daB
immer wieder Biirger abwandern. Wenn diese dann aber in bestimmter Zeit an
ihren neuen Wohnorten das Biirgerrecht erwerben, so birgt diese Abwanderung
keine besondere Gefahr fiir den urspriinglichen Heimkanton in sich. Notig ist



jedoch zur Herbeifiithrung gleichméfBigen Geschehens, da8 die Einbiirgerung fiir
alle Kantone einheitlich durch Bundesgesetz geregelt werde. Kommt es nicht zu
einer richtigen, durchgreifenden Regelung, so wird zwangsldufig die Entwicklung
in der gleichen Richtung wie bisher einfach weiter gehen und das Heimatrecht
seine lebendige Bedeutung immer mehr einbiillen.

Wir méchten unsere Betrachtungen nicht schlielen, ohne auf die einzigartige
Lage, in der sich der Kanton Genf befindet, noch besonders hinzuweisen. Daf}
Genf als Stadtkanton eine grofle kantonsfremde Einwohnerschaft aufweist, ist
zwar nicht verwunderlich, sondern eine Eigenschaft, die es mit allen andern
Stiddtekantonen gemeinsam hat. Ganz absonderlich ist es aber, wenn Genf auf
1000 Einwohner nur 40,54 auswirtige Biirger zahlt, wenn 90,29, seiner Biirger
im Kanton wohnen, wenn diese trotzdem mit 100 zu 126,99, gegeniiber den kan-
tonsfremden schweizerischen Einwohnern in Minderheit bleiben und wenn auf
jeden auswirts in der Schweiz wohnhaften Genfer 11,6 kantonsfremde schweize-
rische Einwohner kommen. Daraus mufl entnommen werden, dall Genf auf Biirger
und Nichtbiirger eine Anziehungskraft austibt wie kein anderer Kanton. Es ent-
stehen daraus aber auch Schwierigkeiten, wie sie kein anderer Kanton hat und
die zu ihrer Uberwindung besonderer Anstrengung bediirfen werden.

Schweiz. Das Groupement romand des institutions d’assistance publique et
privée hielt am 14. November 1946 in Lausanne einen von annihernd 300 Per-
sonen besuchten Ausbildungskurs fiir Armenpfleger ab. In seinem BegriiBungs-
wort wies der Prisident Dir. Alex. Aubert, Genf, darauf hin, dall es sich um den
dritten derartigen Kurs handelt, nachdem 1926 ein solcher in Lausanne und 1931
in Genf veranstaltet wurde. — Dir. R. Fallet, Le Locle, referiert tiber Aufgaben
und soziale Pflichten der Armenpflege. Das Fehlen einer einheitlichen eidgenés-
sischen Gesetzgebung zeitigt die Folge, daf} alle Kantone mit Ausnahme von Genf
eigene Gesetze haben, die auf dem Heimatprinzip aufgebaut sind. Das kann eigen-
artige Verhiltnisse schaffen, so zdhlt z. B. Le Locle mit 11 800 Einwohnern tber
30 000 dort heimatberechtigte Personen. Das interkantonale Konkordat bezweckt,
einen Ausgleich zu schaffen. Es ist bedauerlich, daB noch so viele Kantone der
welschen Schweiz demselben fernbleiben, und zwar aus finanziellen Griinden, weil
sie eine Mehrbelastung befiirchten. Neuenburg soll sich in letzter Zeit mit der
Frage des Beitrittes niher befassen. Eine Losung auf Grundlage des Wohnsitz-
prinzips dringt sich immer mehr und mehr auf. Die groBen Gemeinden sind im
allgemeinen zur Ausiibung der Armenpflege besser eingerichtet, als kleine Gemein-
wesen. Es ist daher zu begriilen, wenn zur Ausbildung der Armenpfleger regel-
méafig geeignete Kurse abgehalten werden. Der Redner zitiert einige interessante
Fille aus seiner praktischen Téitigkeit. — Préisident Aubert, Genf, sprlcht sodann
iiber den personlichen Verkehr mit den Bediirftigen auf Grund seiner 30jihrigen
Erfahrungen. Vor allem aus ist es wichtig, den Bediirftigen immer die nétige
Achtung entgegenzubringen, um zu verhiiten, dafl in ihnen irgendwelches Gefiihl
von Erniedrigung ‘aufkommen kann. Zahlreiche Fille verschimter Armut sind
die Folge ungeeigneter Behandlung. Feingefiihl, persénlicher Takt und auch Erfah-
rung spielen eine wesentliche Rolle, und ein gutes Wort am rechten Ort wirkt oft
Wunder. Es gibt allerdings auch Bediirftige, die hiefir ginzlich unempfindlich
sind. Da braucht es viel Geduld und die nétige Ruhe. Der Bediirftige muf3 das
Gefiihl haben, dafl man sich seiner persénlich annimmt, und auf diese Weise Ver-
trauen schépfen. Man soll diese Leute anhéren, um den Grund und die Ursachen



	Statistisches Anschauungsmaterial zu den Konkordats- und den Einbürgerungsfragen

